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Newsletter 7 
 
 
Gläubigerversammlungen der Anleiheinhaber / Entscheidende 
Versammlungen am 5. Und 6. August 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Sie heute über die Ergebnisse der Gläubigerversammlungen der 
Anleiheinhaber  der SolarWorld AG vom 8. Und 9. Juli informieren.  
 
Gläubiger wählen gemeinsame Vertreter 
 
Auf den beiden Vormittagsveranstaltungen wählten die Anleiheinhaber jeweils 
einen gemeinsamen Vertreter für die beiden Anleihen. Die Interessen der 
Anleiheinhaber der in 2016 fälligen Anleihe (WKN A1H3W6) vertritt ab sofort 
Herr Rechtsanwalt Alexander Elsmann, Düsseldorf.  Die Interessen der in 2017 
fälligen Anleihe vertritt ab sofort die G&P GmbH & Co. KG, vertreten durch Herrn 
Frank Günther. Beide Vertreter wurden von der jeweiligen Gläubigerversammlung 
mit über 99% Zustimmung gewählt. Den gemeinsamen Vertretern obliegt es nun, 
dass vorgelegte Restrukturierungskonzept zu prüfen und den Gläubigern über die 
Ergebnisse zu unterrichten. Sofern die Anleiheinhaber dem 
Restrukturierungskonzept zustimmen, sollen die gemeinsamen Vertreter 
bevollmächtigt werden, dieses Konzept umzusetzen. Über das 
Restrukturierungskonzept selbst soll auf erneuten Gläubigerversammlungen der 
Anleiheinhaber am 5. und 6. August 2013 abgestimmt werden. Dies ist nötig, da auf 
den Nachmittagsveranstaltungen des 8. und 9. Juli, auf denen zum ersten Mal über 
das Restrukturierungskonzept abgestimmt wurde, nicht die nötige Mindestpräsenz 
von 50% des ausstehenden Nennwertes der Anleihen anwesend war.   
 
Entscheidende Gläubigerversammlungen  
 
Auf den im August anstehenden Gläubigerversammlungen schreibt das 
Schuldverschreibungsgesetz ein Mindestpräsenzquorum von 25 Prozent der 
ausstehenden Schuldverschreibungen zur Beschlussfassung des 
Restrukturierungskonzepts vor. Die Beschlüsse bedürfen jeweils einer 
Zustimmungsquote von 75 Prozent.   
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Das heißt: Sollten auf nur einer der beiden Versammlungen weniger als 25% des 
ausstehenden Nennwertes der Anleihen  anwesend sein, bzw. weniger als 75% des 
anwesenden Kapital den Beschlüssen zustimmen, ist die Restrukturierung 
gescheitert und es muss damit gerechnet werden, dass die SolarWorld AG einen 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen wird. 
 
Die SdK wird erneut an beiden Gläubigerversammlungen teilnehmen und, sofern 
gewünscht, Ihre Stimmrechte vertreten. Das Abstimmungsverhalten der SdK 
werden wir vom Bericht der gemeinsamen Vertreter abhängig machen. Wir werden 
jedoch, sofern Sie ein gegensätzliches Abstimmungsverhalten für die von Ihnen 
gehaltenen Anleihen wünschen, auch dieses entsprechend entgegennehmen und Ihre 
Stimmrechte auf der Gläubigerversammlung gemäß Ihrer Weisung ausüben. Die 
entsprechenden Formulare zur Bevollmächtigung werden wir Ihnen kommende 
Woche zukommen lassen. 
 
Zustimmung der Aktionäre nötig 
 
Sofern die Anleiheinhaber dem Restrukturierungskonzept am 5. bzw. 6. August 
zustimmen, müssen im Anschluss daran am 7. August auch die Aktionäre über das 
Restrukturierungskonzept abstimmen. Auch hier ist eine Zustimmung von 
mindestens 75% der anwesenden Aktionäre nötig. Dies dürfte aus unserer Sicht 
aktuell die größte Unbekannte sein. Da die Aktionäre aus unserer Sicht ungleich 
behandelt werden (der Großaktionär, Herr Asbeck, erhält die Gelegenheit, günstig 
Aktien am sanierten Unternehmen zu kaufen), dürfte es hier schwer werden, die 
restlichen Aktionäre vom Restrukturierungskonzept zu überzeugen. Da diese 
weitaus weniger zu verlieren haben, als die Anleiheinhaber, ist die Zustimmung der 
Aktionäre aus unserer Sicht noch lange nicht sicher. Es bleibt daher abzuwarten, ob 
neben der Zustimmung der Gläubiger, sofern diese erfolgt, auch die Aktionäre 
zustimmen werden. 
 
Für Fragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 
info@sdk.org gerne zur Verfügung. 
 
München, den 10. Juli 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen und Aktien der SolarWorld AG!      
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